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Aktenzeichen: 

AZ.: 31.2.04.11-
006/2023.0007  
 
 
 
Auskunft erteilt: 

Robert Focke 
 

Durchwahl: 

+49 (0)251 411-1383 , ? 

Telefax: 

+49 (0)251 411-81383 

Raum: B19 , ? 

E-Mail: 

robert.focke 
@brms.nrw.de 
 

 

Bezirksregierung Münster    48128 Münster 

Bitte verwenden Sie 

ausschließlich die Post- und 

Lieferanschrift: 

Bezirksregierung Münster 

48128 Münster 

 

Dienstgebäude: 

Domplatz 36 
48143 Münster 
Telefon: +49 (0)251 411-0 
Telefax: +49 (0)251 411-82525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 
 

 

 

 

ÖPNV - Haltestellen: 

Domplatz: Linien 1, 2, 4, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 22 
Bezirksregierung II: 
(Albrecht-Thaer-Str. 9) 
Linie 17 
 

Grünes Umweltschutztelefon: 

+49 (0)251 411 - 3300 

 

 
Konto der Landeshauptkasse: 

Landesbank Hessen-
Thüringen (Helaba) 

IBAN : DE59 3005 0000 0001 
6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Gläubiger-ID 

DE59ZZZ00000094452 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Bezirksregierung Münster 

An die Kreise und kreisfreien Städte 
als Katasterbehörden 
im Regierungsbezirk Münster 
 
An die Öffentlich bestellten  
Vermessungsingenieurinnen und  
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure 
im Regierungsbezirk Münster 
 
Nachrichtlich  
An die behördlichen Vermessungsstellen 
im Regierungsbezirk Münster 
 
 
Liegenschaftskatastererlass - ALKIS-Objektartenkatalog NRW 
Widerspruch zum Erhebungserlass 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unter der GeoInfoDok 7 widersprechen sich zum Teil der 
Erhebungserlass und der ALKIS-Objektartenkatalog NRW. Nach 
Rücksprache mit dem Innenministerium NRW ist der zeitlich jüngere 
Erlass dem älteren Erlass vorzuziehen. Somit gilt bei Widersprüchen der 
Liegenschaftskatastererlass, dessen Anlage 7 den ALKIS-
Objektartenkatalog NRW beinhaltet. 
 
So ist z.B. ein Widerspruch, dass nach Erhebungserlass Nr. 28.4.4 ein 
Wintergarten zu erfassen, gem. ALKIS-Objektartenkatalog NRW das 
Objekt „Wintergarten“ aber zu löschen ist. 
 
Ich bitte um Berücksichtigung bei Erhebungsarbeiten im 
Liegenschaftskataster, insbesondere in den Gebieten, wo die 
Katasterbehörde bereits die Migration durchgeführt hat und das 
Liegenschaftskataster im neuen Modell AAA 7.1.2 vorliegt. Eine 
Evaluierung des Erhebungserlasses u.a. zur Beseitigung der 
Widersprüche ist derzeit in Bearbeitung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Focke 


